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Begründung 

1 Anlass und Zweck der Planung 

Das gegenständliche Grundstück mit der Hausnummer 53 innerhalb des Geltungsbereichs 
der 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans „Beiderseits der Klingsackerstraße“ 
befindet sich derzeit im Außenbereich, grenzt aber direkt im Norden an die Wohnbebauung 
Klingsackerstraße 51 an. Die Bebauung beiderseits der Klingsackerstraße bis zum Anwesen 
mit der Hausnummer 51 einschließlich geht auf den gleichnamigen Bebauungsplan zurück, 
welcher seit 1966 rechtskräftig ist. Dieser setzt westlich der Klingsackerstraße ein Reines 
Wohngebiet und östlich ein Allgemeines Wohngebiet fest. Während nördlich des Geltungs-
bereichs dieses Bebauungsplans auf der westlichen Seite die derzeitige Nutzung als Acker-
fläche anzusprechen ist, befinden sich östlich die Gebäudebestände eines ehemaligen 
Gartenbaubetriebes (Firma Albus), der als privilegierte Nutzung im Außenbereich genehmigt 
wurde. 

Die neuen Eigentümer des Grundstückes Klingsackerstraße 53 haben nun beantragt, den 
rechtskräftigen Bebauungsplan auf Ihr Anwesen zu erweitern und so auch eine nicht privile-
gierte Nutzung zu ermöglichen. 

Die Antragsteller sind Inhaber des Nishikigoi-Zentrums in Darmstadt, welches seit 1995 be-
steht. Das Unternehmen stützt sich auf die Gestaltung exklusiver Japanischer Gärten und 
den Koiteichbau. Eine weitere Sparte ist der Verkauf und die Gesundheitspflege von japani-
schen Koikarpfen. Aufgrund des erheblichen Erweiterungsbedarfs der Firma haben sie vor 
kurzem das Grundstück Klingsackerstraße 53 erworben. Im Rahmen einer Bauvoranfrage 
wurde seitens des beteiligten Amtes für den ländlichen Raum beurteilt, dass das vorgelegte 
Konzept nicht die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Privilegierungstatbestand im Au-
ßenbereich erreicht. 

Mit der vorliegenden Änderung/Ergänzung des Bebauungsplans soll nun dieses nordöstlich 
gelegene Grundstück zu dessen Fortentwicklung in den angrenzenden, rechtskräftigen Be-
bauungsplan „Beiderseits der Klingsackerstraße“ einbezogen werden. Aus Gründen der 
städtebaulichen Arrondierung wird außerdem auf dem in Gegenlage befindlichen Flurstück 
mit der Nr. 19 die westlich der Klingsackerstraße vorhandene Wohnbebauung fortgeführt. 

Entsprechend der Beschlussfassung der städtischen Gremien und dem städtebaulichen Wil-
len der Stadt soll dies durch Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Umsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets erfolgen. 

Das Nishikigoi-Zentrum befindet sich derzeit in einem Wohngebiet in Darmstadt-Arheilgen. 
Nach Aussage der Antragsteller sind Beschwerdefälle durch z.B. Lärmbelästigung o.ä. nie-
mals aufgetreten. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Betrieb als Garten-
baubetrieb bzw. sonstiges nicht störendes Gewerbe ohne Beeinträchtigung für die 
benachbarten Wohnhäuser im Allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 (2) Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) ausnahmsweise zulässig ist. 

Gegenstand der Erweiterung des Bebauungsplans ist somit in Anlehnung an den Bestand, 
die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets (WA). Es erfolgt die Einbeziehung des ge-
samten Grundstückes Klingsackerstraße 53 in den Geltungsbereich, um das vorab beschrie-
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bene Konzept in Kombination mit der Baumschule zu ermöglichen. Das westlich der Klingsa-
ckerstraße gelegene Flurstück Nr. 19 wird nur teilweise, nämlich entsprechend den benach-
barten Grundstückstiefen und einer daran anschließenden Eingrünung, in den räumlichen 
Geltungsbereich einbezogen. 

 

2 Geltungsbereich und Lage im Raum 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans liegt am Nordrand des zusammenhän-
genden Siedlungsbereichs der Kernstadt südlich des Sandbachs und der Bundesstraße B 426. 
Die Klingsackerstraße kreuzt nördlich des Plangebiets den Sandbach und mündet in die B 426. 

 

Abb. 1: Auszug aus dem Stadtplan Pfungstadt mit Markierung des Plangebiets (rote Ellipse) 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 10.380 m² und beinhaltet die Flurstücke in der 
Gemarkung Pfungstadt, Flur 5 Nr. 19 tlw., 75/2 sowie die Straßenparzellen 75/1 und 420/5 
(tlw.). Letzteres Flurstück ist bereits Bestandteil des rechtskräftigen Bebauungsplans. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: räumlicher Geltungsbereich der 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans „Beiderseits der 
Klingsackerstraße“ (schwarze Strichlinie) 
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3 Aufstellungsverfahren und Darstellung der Abwägun gsergeb-
nisse 

Der vorliegende Bebauungsplan wird als qualifizierter Bebauungsplan  im Sinne des § 30 

Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt. 

Die erforderliche Anpassung der Darstellungen des Flächennutzungsplans kann im Rahmen 

der derzeit laufenden Fortschreibung vorgenommen werden. 

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung in den städtischen Gremien wurden bei der 
Planaufstellung, nach den Maßgaben des Baugesetzbuches (BauGB), die nachstehenden 
Verfahrensschritte durchgeführt. 

06.07.2009: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung nach § 2 (1) BauGB über die 3. 
Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans „Beiderseits der Klingsacker-
straße“ (Aufstellungsbeschluss). 

07.12.2009: bis einschließlich 15.01.2010 wurde die betroffene Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB zur Stellungnahme aufgefordert.  

01.12.2009: Schreiben an die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange  

15.01.2010: Ende der Beteiligungsfrist zur Abgabe der Stellungnahmen der berührten Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Die vorgebrachten Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung beinhalteten zumeist 
Hinweise beispielsweise bezüglich der Lage von Telekommunikationsleitungen, Wasser-
schutzgebieten, zum Brand- und Katastrophenschutz, welche unter Hinweise in die textli-
chen Festsetzungen aufgenommen wurden. Änderungen im Festsetzungsgehalt ergaben 
sich lediglich für einen Teil der Grünfläche. Der vorhandene Gehölzstreifen am Nordrand des 
Flurstücks 75/2 wird als Bestand aufgenommen und im Entwurf als „Umgrenzung von Flä-
chen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern“ festgesetzt. Die Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist hier entfal-
len. 

Die Zusammenstellung der Verfahrensschritte wird im Laufe des Aufstellungsverfahrens 
sukzessive fortgeführt und dem Verfahrensstand entsprechend vervollständigt. 

 

4 Übergeordnete Planungen 

Der rechtswirksame Regionalplan Südhessen 2000 weist das Plangebiet als „Bereich für 
Landschaftsnutzung und -pflege“ in Randlage zu einer Siedlungsfläche Bestand und einem 
Regionalen Grünzug aus. 

Im derzeit noch rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt ist das Plangebiet 
als Grünfläche einschließlich einer Hauptverkehrsstraßenplanung dargestellt. Eine Anpas-
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sung der Darstellungen soll im Rahmen der Fortschreibung und Neufassung des Flächen-
nutzungsplans erfolgen. In der Vorentwurfsfassung der Fortschreibung des FNP ist das 
Plangebiet bereits als Wohnbau- und Grünfläche dargestellt. 

 

5 Rechtskräftiger Bebauungsplan 

Der seit dem 29.11.1966 rechtskräftige Bebauungsplan „Beiderseits der Klingsackerstraße“ 
setzt südlich des gegenständlichen Änderungsbereichs, östlich der Klingsackerstraße, ein 
Allgemeines Wohngebiet mit einer GRZ von 0,4, einer GFZ von 0,7 und bis zu 2 Vollge-
schossen fest. Das durch Baugrenzen definierte Baufenster hat eine Tiefe von 24 m. West-
lich davon schließen sich ein 8 m breiter Vorgartenbereich sowie ein Parkplatzstreifen an. 
Innerhalb des Änderungsbereichs hat die festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche eine Breite 
von 10 m und gliedert sich in eine 6,30 m breite Fahrbahn und zwei 1,85 m breite Gehwege. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Auszug aus dem rechts-
kräftigen Bebauungsplan „Beider-
seits der Klingsackerstraße“ 

 

 

6 Bestand 

Innerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans befindet sich in der Süd-
westecke an der Klingsackerstraße der ein- bis zweigeschossige Wohnhausbestand eines 
ehemaligen Gartenbaubetriebs (Klingsackerstraße 53) mit vorgelagerten Stellplätzen. Das 
Hauptgebäude mit Satteldach steht traufständig an der Klingsackerstraße, in zweiter Reihe 
ein Bungalow mit Walmdach. Die übrigen Grundstücksflächen sind Gartenland mit einer mit-
tig platzierten Gartenhütte und Baumbestand insbesondere in den Randbereichen. Die Ent-
sorgung noch vorhandener Ablagerungen des Grundstücksvorbesitzers im rückwärtigen 
Bereich des Grundstücks durch einen Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) wurde beauftragt. 

 

Südlich des Plangebiets ist die Bebauung beiderseits der Klingsackerstraße weitgehend 
durch zweigeschossige Wohnbebauung mit Satteldächern geprägt. Auf der Westseite stehen 
die Gebäude giebelständig, auf der Ostseite traufständig. Im rückwärtigen Bereich der Ge-
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bäude befinden sich Hausgärten bzw. Grünflächen, die sich auf der Ostseite der Klingsa-
ckerstraße in größerer Tiefe ausdehnen. 

  
Foto 1: Anwesen Kl ingsackerstraße 53 Foto 2: Kl ingsackerstraße 
 Ansicht West  Bl ick Richtung Süden 
 

Die Flächen westlich des Plangebiets werden als Ackerland genutzt. An der Nord- und Süd-
seite des Plangebiets verläuft ein Feldweg. Im Norden schließt sich daran der Sandbach mit 
intensiv begrüntem Böschungsstreifen im Übergang zum Pfungstädter Forst an. In ca. 80 m 
Entfernung zum Plangebiet verläuft im Norden die Bundesstraße B 426, in die die Klingsa-
ckerstraße mündet. 

 

  
Foto 3: Gartenland mi t  Ablagerungen im Foto 4: Nordrand des Plangebiets 
 östl ichen Abschni t t des Plangebiets  mi t  Sandbachgraben und Feldweg 
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7 Bauleitplanerische Festsetzungen 

Gemäß Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pfungstadt ist 
Gegenstand der Erweiterung des Bebauungsplans die Ausweisung eines Allgemeinen 

Wohngebiets (WA) in Anlehnung an den Bestand. Die Ausweisung der rückwärtigen und 

seitlichen Flächen soll jedoch als private Gartenfläche erfolgen. Die für die auf dem Flurstück 
75/2 geplante Nutzung erforderlichen Nebengebäude, z.B. Gewächshäuser, werden als Ne-

benanlagen definiert und hinsichtlich ihrer Zulässigkeit entsprechend festgesetzt. Die Aus-

weisung der überbaubaren Flächen erfolgt unter Aufnahme des Bestandes. Der 
Geltungsbereich erstreckt sich bis zum Weg am Sandbach; der direkt angrenzende Bereich 

soll für notwendige Ausgleichsmaßnahmen bzw. zur Verbesserung der Ortsrandeingrünung 
genutzt werden. 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Für den Geltungsbereich der 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans „Beiderseits 

der Klingsackerstraße“ wird „Allgemeines Wohngebiet“ gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
Damit wird grundsätzlich die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung des rechtskräftigen 

Bebauungsplans für die östliche Seite der Klingsackerstraße übernommen. Zur planungs-

rechtlichen Sicherung der beabsichtigten Nutzung des Flurstücks 75/2 auch als Gartenbau-
betrieb in Verbindung mit einer Baumschule und Teichen für Koikarpfen wird ergänzend 

bestimmt, dass die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen „Gartenbaubetriebe“ und „sonsti-
ge nicht störende Gewerbebetriebe“ zulässig sind. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundfläche (GR), der Zahl 

der Vollgeschosse sowie der Höhe baulicher Anlagen als Obergrenze bestimmt. Als maxima-
le Grundfläche für bauliche Anlagen innerhalb des Baugebiets werden in Anlehnung an den 

Gebäudebestand auf dem Flurstück 75/2 mit 1000 m² festgesetzt. Dieser Wert lässt in Ver-

bindung mit der Festsetzung eines Baufensters durch Baugrenzen noch Spielraum für eine 
Erweiterung der vorhandenen Baukörper. Auf dem Flurstück 19 errechnet sich die maximale 

Grundfläche über die festgesetzte GRZ von 0,4. 

Mit der Festsetzung von maximal zwei Vollgeschossen werden die Geschossigkeit des Ge-
bäudebestands und die Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplans für das südlich an-

grenzende Wohngebiet übernommen. 

In Anlehnung an den Gebäudebestand und entsprechend des umgebenden Siedlungsgefü-

ges wird auch die Höhe baulicher Anlagen durch Festsetzung der Traufwand- und Firsthöhe 

als Obergrenze festgesetzt. Die Traufwandhöhe TWH wird bestimmt als der Durchstoßpunkt 
der verlängerten Gebäudeaußenwand durch die Oberkante der Dachhaut, die Firsthöhe FH 

entsprechend als der höchste Punkt des Gebäudes im Dachfirst.  
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Insofern werden eine Traufwandhöhe von 6,50 m und eine Firsthöhe von 11,00 m festge-

setzt 

Als relevante Bezugshöhe für die v.g. Werte wird die Oberkante der anbaufähigen Verkehrs-
flächen in Fahrbahnmitte – gemessen jeweils senkrecht vor Gebäudemitte – herangezogen. 

Im festgesetzten Baufenster ist im Hinblick auf eine städtebaulich sinnvolle Einfügung in die 

Umgebung eine offene Bauweise vorgesehen. 

 

7.3 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Nebenanlagen, die im Sinne des § 14 (1) BauGB dem Nutzungszweck des im Baugebiet 

liegenden Flurstücks 75/2 dienen, sollen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
che, innerhalb der festgesetzten privaten Grünfläche, zulässig sein. Dies betrifft im Wesentli-

chen Gewächshäuser bzw. überdachte Fischteiche, die für die Nutzung als Baumschule 
bzw. für die Aufzucht von Koikarpfen benötigt werden. Die Fläche für diese Anlagen sollen 

auf maximal 10 % der festgesetzten privaten Grünfläche ermöglicht werden. 

Auch die gemäß § 14 (2) BauGB der Versorgung des Gebiets dienenden Nebenanlagen sol-
len außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig sein, um bei Bedarf den örtlichen Versor-

gungsträgern entsprechendes Gelände zur Verfügung stellen zu können. 

Garagen sollen ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sein, 
Stellplätze darüber hinaus auch in einer explizit dafür festgesetzten Fläche westlich an das 

Baufenster angrenzend. Diese Fläche wird bereits jetzt schon als Stellplatzfläche genutzt. 

 

7.4 Sonstige Festsetzungen 

Der weitaus größte Teil der Grundstücksfläche des Flurstücks 75/2 wird als private Grünflä-

che festgesetzt. Um die beabsichtigte Nutzung des Grundstücks als Gartenbaubetrieb mit 
Baumschule und Fischteichen zu gewährleisten, sollen entsprechende bauliche Nebenanla-

gen auf bis zu 10 % dieser Fläche und bis zu einer Höhe von 4,50 m durch textliche Festset-

zung ermöglich werden. Außerdem sollen der Versorgung des Gebietes dienende 
Nebenanlagen, nicht genehmigungsbedürftige bauliche Anlagen, Oberflächenbefestigungen 

für Wege sowie Geländemodellierungen innerhalb der Grünfläche zulässig sein. Der vorhan-
dene Gehölzstreifen am Nordrand des Flurstücks 75/2 wird im Bestand gesichert. Für die 

derzeitig fehlende Ortsrandeingrünung im Westen des Geltungsbereichs wird auf dem Flur-

stück 19 die Pflanzung einer Strauchhecke in 5 m Breite festgesetzt. 

Die im Ursprungsbebauungsplan festgesetzte Parkplatzfläche am Ostrand der öffentlichen 

Verkehrsfläche wird entsprechend in den Geltungsbereich des Änderungsplans übernom-

men. Aufgrund der Tiefe dieser Fläche von 8 m ist zugleich die Erschließung der sich daran 
anschließenden Fläche für Stellplätze möglich. Diese Flächenaufteilung entspricht den be-

reits in der Örtlichkeit vorhandenen Gegebenheiten. 
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Neben den planungsrechtlichen Festsetzungen wurden ergänzende bauordnungsrechtliche 

Bestimmungen zur äußeren Ausgestaltung der Gebäude und Freiflächen festgesetzt, um das 

Gesamtgrundstück harmonisch in das vorhandene städtebauliche und naturräumliche Gefü-
ge einzugliedern. Es wurden Festsetzungen bezüglich der Dachform und Dachneigung ge-

troffen, wobei letztere, um dem Architekten eine gewisse Planungsfreiheit einzuräumen, auf 

einen zulässigen Bereich zwischen 25° und 45° alter Tei lung (a. T.) festgesetzt ist. Als zuläs-
sige Dachformen werden zur Gewährleistung der städtebaulichen Ordnung Sattel- und 

Walmdächer zugelassen, wobei ein Pultdach als Sonderform des Satteldaches ebenfalls 
möglich ist. 

Es wird ferner festgesetzt, dass anfallendes Niederschlagswasser nach Möglichkeit auf dem 

Grundstück zu sammeln und zu versickern bzw. zu verwerten ist. 

Weiterhin sind Festsetzungen zur Minimierung des Eingriffs in Natur und Landschaft getrof-

fen worden, die sich vor allem auf die strukturreiche Gestaltung der Gärten als Lebensraum 

für heimische Tiere und Pflanzen beziehen. 

Die textlichen Festsetzungen werden ergänzt durch Hinweise auf die Beachtung des Denk-

mal- und Bodenschutzes sowie auf den Schutz von Versorgungsleitungen. 

 

8 Erschließung 

Die äußere Erschließung des Plangebiets ist über vorhandene Anlagen in der Klingsacker-
straße bereits gesichert. Dies betrifft neben Anlagen der Ver- und Entsorgung auch die ver-

kehrliche Erschließung. 

Das Plangebiet ist nur gut einen Kilometer vom südwestlich gelegenen Stadtzentrum entfernt 
und problemlos über innerstädtische Straßen erreichbar: In Verlängerung der Klingsackers-

traße mündet die Bahnhofstraße in die Eberstädterstraße als Haupteinkaufsstraße. Im Nor-
den mündet die Klingsackerstraße nach weniger als 100 m in die Bundesstraße B 426, so 

dass eine, auch regional sehr gute Anbindung des Plangebiets gewährleistet ist. 

Am Nord- und Ostrand des Plangebiets verläuft ein Feldweg zur Erschließung angrenzender 
Grün- und Ackerflächen und des Sandbachs. 
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9 Umweltschützende Belange 

9.1 Eingriffsregelung 

Gemäß § 1a (3) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Vermeidung und der 
Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Dabei ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Im vorliegenden Fall ist damit der Bestand an 

Gebäuden und Nebenanlagen auf dem Flurstück 25/2 zu berücksichtigen. 

Die Ermittlung des Eingriffs in Natur und Landschaft erfolgt über die Wertliste in Anlage 3 der 
Kompensationsverordnung vom 1. September 2005 des Landes Hessen. Da sich im Bereich 

der Verkehrsflächen keine Änderungen zum Bestand ergeben beschränkt sich die Eingriffs-
bilanzierung auf die Flächen der Flurstücke 19 und 75/2, Flur 5, Gemarkung Pfungstadt, wel-

che im Folgenden einzeln dargestellt werden. 

Für das Flurstück 19 errechnet sich folgende Bilanz: 

Durch die Anlage vielfältiger Strukturen in den zukünftigen Hausgärten sowie durch die Ein-
grünung mit einer einheimischen Hecke erhöht sich der Wert der Fläche des Flurstücks 19 
rechnerisch um 916 Biotopwertpunkte. 

    WP  Fläche je Nut-
zungstyp  in 

qm 

  Biotopwert   Differenz 

    /qm vorher nachher vorher nachher nachher 

  1. Bestand vor Eingriff              

11.191 Acker, intensiv genutzt 16 2085 0 33360 0 33360 
                

  2. Planung              
2.500 Hecken-/Gebüschpflanzung 23 0 422 0 9706 -9706 

04.110 
Einzelbaum, einheimisch, 
standortgerecht, Obstbaum 31* 

0 20 0 620 -620 

10.715 
Dachfläche nicht begrünt, mit 
Regenwasserversickerung 6 

0 665 0 3990 -3990 

11.223 
Neuanlage strukturreicher 
Hausgärten 20 

0 998 0 19960 -19960 

                
  Summe    2085 2085 33360 34276 -916 

        

 
* Trauffläche wird zusätzlich zu der Fläche des darunter liegenden Biotoptyps bewertet, erhöht aber nicht die    
   Gesamtfläche 
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Für das Flurstück 75/2 errechnet sich folgende Bilanz: 

 

    WP  Fläche je Nut-
zungstyp  in qm 

  Biotopwert   Differenz 

    /qm vorher nachher vorher nachher nachher 
  1. Bestand vor  Eingriff              

02.200 

Trockene bis frische, basenrei-
che, voll entwickelte Gebüsche, 
Hecken, Säume heimischer Ar-
ten 41 

133 0 5453 0 5453 

04.110 
Einzelbaum, einheimisch, 
standortgerecht, Obstbaum 31* 

20 20 620 620 0 

04.120 
Einzelbaum, nicht heimisch, 
nicht standortgerecht, Exot 26* 

119 119 3094 3094 0 

04.600 
Feldgehölz (Baumhecke), groß-
flächig 56 

938 938 52528 52528 0 

09.120 

Kurzlebige Ruderalfluren (ther-
mophytenreich, konkurrenz-
schwach, offener, meist 
nährstoffreicher Boden in Sied-
lungen und im Kulturland) 23 

2625 0 60375 0 60375 

10.520 
Nahezu versiegelte Flächen, 
Pflaster 3 

201 0 603 0 603 

10.530 
Schotter-, Kies- u. Sandwege, -
plätze 6 

551 0 3306 0 3306 

10.710 Dachfläche nicht begrünt 3 276 244 828 732 96 

10.715 
Dachfläche nicht begrünt, mit 
Regenwasserversickerung 6 

142 142 852 852 0 

11.221 
arten- und strukturarme Haus-
gärten 14 

2519 0 35266 0 35266 

                

  2. Planung              
3.300 Baumschulen, Schaugärten 16+2** 0 4104 0 73872 -73872 

10.520 
Nahezu versiegelte Flächen, 
Pflaster 3 

0 
674 

0 2022 -2022 

10.715 
Dachfläche nicht begrünt, mit 
Regenwasserversickerung 6 

0 582 0 3492 -3492 

11.223 
Neuanlage strukturreicher 
Hausgärten 20 

0 701 0 14020 -14020 

                
  Summe    7385 7385 162925 151232 11693 
        
  

* Trauffläche wird zusätzlich zu der Fläche des darunter liegenden Biotoptyps bewertet, erhöht aber nicht die   

   Gesamtfläche   

** Aufwertung um 2 BWP, da es sich um eine Baumschule in Kombination mit Schaugärtenhandelt, in denen viel- 

    fältige ökologisch hochwertige Strukturen geschaffen werden (Vergl. textliche Festsetzungen zum Bebauungs-
plan) 

Die Fläche besitzt bereits im Bestand vielfältige Strukturen, so dass es hier nicht gelingt, die 
mit dem Bebauungsplan ermöglichten Versiegelungen (Stellplätze, Gewächshäuser, Fisch-
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teiche) innerhalb des Flurstücks auszugleichen. Der Wert dieser Fläche verringert sich rech-
nerisch um 11.693 Biotopwertpunkte.  

Insgesamt errechnet sich also eine Biotopwertdifferenz von 11.693 – 916 = 10.777 BWP. 
Diese werden über das Ökokonto der Stadt Pfungstadt ausgeglichen. 

Der Ausgleich wird konkret der von der Unteren Naturschutzbehörde anerkannten Aus-
gleichsmaßnahme „Orchideenpflege im Pfungstädter Stadtwald“ zugeordnet. Das Aus-
gleichsdefizit wird nach In Kraft Treten des Bebauungsplanes durch die Untere 
Natuschutzbehörde vom Ökokonto der Gemeinde abgebucht. 

 

 

9.2 Umweltprüfung 

Grundsätzlich sind alle Bauleitpläne einer Umweltprüfung zu unterziehen. Eine Ausnahme 

besteht nur für Bauleitpläne, die im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt 
bzw. geändert werden und Bebauungspläne für die Innenentwicklung, die nach der Novellie-

rung vom 01.01.2007 im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden. 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheb-

lichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 
werden. In § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB bestimmt, dass das Ergebnis der Umweltprüfung in der 

Abwägung zu berücksichtigen ist. 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der jeweiligen Planungssi-
tuation ab und werden von der Gemeinde festgelegt (§ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB). Der Um-

weltbericht wurde unter Einbeziehung der Ergebnisse der frühzeitigen Behördenbeteiligung 

erstellt und ist– als Teil der Begründung des Bauleitplans – Gegenstand der öffentlichen 
Auslegung des Bauleitplanentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Behördenbeteiligung 

nach § 4 Abs. 2 BauGB. 

 

10 Flächenbilanz 

Allgemeines Wohngebiet (Baufenster) 3.450 m² 
Private Grünfläche (inkl. Fläche für Maßnahmen) 6.020 m² 

Öffentliche Verkehrsflächen 540 m² 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 370 m² 

Gesamtfläche Geltungsbereich 10.380 m² 
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11 Bodenordnende Maßnahmen 

Die Flächen des Geltungsbereichs befinden sich mit Ausnahme der öffentlichen Verkehrsflä-
chen und der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung in Privateigentum. Bodenord-
nende Maßnahmen sind daher nicht erforderlich. 

 

 

 

InfraPro 

Christian Dragon, Dipl.-Ing. Raumplanung 
Sonja Pesch, Dipl.-Ing. Landeskultur und Umweltschutz 
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Umweltbericht 

 

1. Kurzdarstellung des Planinhaltes und der Planungs ziele 

Mit der vorliegenden 3. Änderung des Bebauungsplans und Ergänzung des Bebauungsplans 
„Beiderseits der Klingsackerstraße“ soll die an der Klingsackerstraße vorhandene Wohnbe-
bauung fortgeführt werden. Zudem soll auf dem Flurstück mit der Nr. 75/2 die Anlage von 
Schaugärten, die Nutzung als Baumschule sowie die Errichtung von Koiteichen in Gewächs-
hausähnlichen Gebäuden ermöglicht werden. 

 

2. Fachziele des Umweltschutzes und Art der Berücksic htigung 

Die Fachziele des Umweltschutzes werden schutzgutbezogen in den Kapiteln zur Prognose 
der Entwicklung des Umweltzustands bei Planungsdurchführung dargestellt. Darüber hinaus 
sind folgende Ziele und Schutzgebiete zu nennen: 

Arten- und Biotopschutz 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzgebieten nach der FFH-Richtlinie und der Vogel-
schutzrichtlinie (Natura 2000 Gebiete). Es werden keine Schutzgebiete oder -objekte nach 
Hessischem Naturschutzgesetz berührt. Es wurde durch das Büro für Umweltplanung im 
Juni 2010 eine Artenuntersuchung zur Gebietsfauna durchgeführt. Sie kommt zu dem Er-
gebnis, dass im Untersuchungsraum „seltene, streng geschützte oder gefährdete Vogelarten 
�vorkommen�. Als gefährdete Brutvogelarten (Rote-Liste-Arten) waren nur Haussperling und 

Girlitz nachweisbar.“ (Vergleiche Anlage zum Bebauungsplan: Büro für Umweltplanung. Gu-
tachterliche Aussagen zur Gebietsfauna und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag. Seite 13.).  

Bodenschutz 

Der vorliegende Bauleitplan hat sich an die Vorgabe des §1a(2) Satz 1 Baugesetzbuch „Mit 
Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden“ zu halten. 

Das Plangebiet tangiert keine Bodenschutzgebiete, Altlasten oder Altflächen sind nicht be-
kannt. 

Gewässerschutz 

Das Vorhaben liegt innerhalb der weiteren Schutzzone III des Wasserschutzgebietes für das 
Wasserwerk Pfungstadt und im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
Hessisches Ried. 

Mit der Planung wird kein festgesetztes Überschwemmungsgebiet im Sinne des § 13 Abs. 1 
des Hessischen Wassergesetzes (HWG) berührt. 

Das Plangebiet liegt, nur durch Wege getrennt, in etwa 5 m Entfernung zur Böschungsober-
kante des Sandbachs und reicht damit in den Uferbereich nach HWG hinein. Entsprechend § 
12 (1) HWG dienen Uferbereiche der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funkti-
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on der Gewässer sowie der Sicherung des Wasserabflusses. Sie sind daher zu schützen 
und im Sinne der Unterhaltungs- und Renaturierungspflichten des § 8 HWG zu entwickeln. 

 

Fachziele des Landschaftsplans 

Der Landschaftsplan Pfungstadt (Ingenieurbüro Helmut Linke / Stadt Pfungstadt: Land-
schaftsplan Pfungstadt. 2004.) weist im Bereich des Bebauungsplans und dessen unmittel-
barer Umgebung eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzungsarten aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: 
Auszug aus dem Landschaftsplan Pfung-
stadt mit Darstellung der Lage des Be-
bauungsplans 

Der Bestand des Plangebiets wird hier als Wohnbauflächen und  Ackerflächen dargestellt. In 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im 
Norden der naturferne Bachlauf des Sandbachs mit daran anschließenden Kiefern- und 
Laubwäldern. Im Süden sind Wohnbauflächen und Dauerkleingärten dargestellt. 

Der Bebauungsplan zählt zu der im Landschaftsplan definierten Raumeinheit „östlichen Sied-
lungsbereich“. Es werden zu dieser Raumeinheit folgende für die vorliegende Planung rele-
vante Leitbilder, Erhaltungs- und Entwicklungsziele genannt: 

·  Sparsamer und schonender Umgang mit Boden 

·  Sicherung landwirtschaftlicher Flächen 

·  Aufbau eines Grünzugs Sandbach 

·  Naturraumtypische Ortsrandeingrünung und Verzahnung der Siedlungsränder mit der 
Landschaft 

 

3. Bestandsaufnahme der Aspekte des Umweltschutzes 

3.1. Lage und Naturraum 

Die südhessische Stadt Pfungstadt liegt am Ostrand der Hessischen Rheinebene, direkt an 
der Modau. Das Plangebiet befindet sich im Nordosten des bebauten Stadtgebiets der Kern-



 

 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans „Beiderseits der Klingsackerstraße“ Umweltbericht 

Entwurf: Juni 2010 Seite 17   

stadt Pfungstadt. Naturräumlich wird dieser Bereich als „Pfungstadt-Griesheimer-Sand“ 
(Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hg.): Umweltatlas Hessen 2004, Wiesba-
den 2004.) angesprochen. Es handelt sich hierbei um ein Gebiet mit pleistozänen Flugsand-
decken und Dünen. Die Morphologie des „Pfungstadt-Griesheimer-Sandes“ ist weitest-
gehend eben und nur im Bereich der Dünen um bis zu 50 m herausgehoben. 

Das Plangebiet liegt im Bereich der ebenen Flugsanddecken aus Pleistozän. Dieser Natur-
raum ist außerhalb des besiedelten Raums durch Kiefernwälder, dem Anbau Sonderkulturen 
sowie durch Ackerflächen geprägt. 

Die natürliche Topografie ist im Bereich des Bebauungsplans eben. Im östlichen Bereich des 
Flurstücks Nr. 75/2, Flur 5, Gemarkung Pfungstadt befinden sich entlang des Flurstückran-
des ein Wall mit abgeschobenem Oberboden und darin mittig gelegen Auffüllungen aus 
Sand, so dass sich hier z. Zt. eine künstliche Erhebung zeigt. 

Das Plangebiet wird durch einen Weg im Norden von dem tief in das Gelände eingeschnitte-
nen Sandbach und daran angrenzend an Kiefernmischwald, welcher sich auch im Osten des 
Plangebiets befindet, abgegrenzt. Im Süden und Südwesten befindet sich die Wohnbebau-
ung der Klingsackerstraße mit Hausgärten und Kleingärten. Im Westen grenzt an das derzei-
tig als Ackerland genutzte Flurstück mit der Nr. 19, Flur 5, Gemarkung Pfungstadt ein 
weiteres Gartengrundstück.  

 

 

3.2. Schutzgut Boden 

Der geologische Untergrund besteht aus jüngerem Flugsand (Pleistozän), welcher vorwie-
gend feinkörnig, locker gelagert, kalkarm und mit einzelnen braunen schluffig-tonigen Lagen 
vorliegt. Das Plangebiet ist Teil des Hessischen Rieds, welches aufgrund der geologischen 
Gegebenheiten als mächtiger Grundwasserspeicher wirkt. 

Entsprechend dem Landschaftsplan der Stadt Pfungstadt befindet sich im Plangebiet Kollu-
vium mit Vergleyung im Untergrund. Dieser aus den eizeitlichen Sandablagerungen entwi-
ckelter Boden besitzen eine hohe Wasserdurchlässigkeit und ist für die 
Grundwasserneubildung von hoher Bedeutung.  

Im östlichen Bereich des Flurstücks Nr. 75/2, Flur 5 wurde das natürliche Bodengefüge durch 
Verschieben des Oberbodens in den Randbereich und Lagerung von Sand auf dem B-
Horizont verändert. Weitere Bodenschädigungen sind nicht zu erkennen. Das Grundstück 
wurde vom Vorbesitzer offenbar als Zwischenlager für Baumaterialien verschiedener Art 
verwendet. Bei einer Begehung im Mai 2010 konnten keine Materialien oder Stoffe festges-
tellt werden, die Boden- oder Grundwasserschädigende Eigenschaften besitzen. Es handelte 
sich vor allem um Kunststoffe (z.B. Fallrohre), Metalle (z.B. Bewehrungsmatten), Holz (z.B. 
Paletten) und Steine. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan teilte das Regierungspräsidium 
Darmstadt (Schreiben vom 14.01.2010, AZ. III 31.2-61d 02/01-83) mit, dass sich aus der Alt-
flächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie keine Hinweise 
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auf Altstandorte oder Altablagerungen ergeben. Nach Aussage des Eigentümers sind auch 
ihm Altstandorten, Altablagerungen, Altlasten und/oder Grundwasserschäden nicht bekannt. 

Die Nutzungseignung des Bodens für Ackerbau wird im Landschaftsplan als gut beschrie-
ben. Hier wird der Ertrag natürlicherweise vor allem von der Eigenschaft begrenzt, dass im 
Boden nur geringe Wassermengen in pflanzenverfügbarer Form gespeichert werden können. 

 

3.3. Schutzgut Klima und Luft 

Pfungstadt liegt mit Jahresniederschlägen von 601 – 700 mm und einer Jahresmitteltempe-
ratur von 9,1 – 10,0 °C (Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hg.): Umweltatlas 
Hessen 2004, Wiesbaden 2004.) in einem niederschlagsarmen, klimatisch begünstigten Na-
turraum. 

Die im Norden fast bis an das Plangebiet heranreichenden Wälder produzieren sauerstoff-
angereicherte Frischluft. Diese Frischluftluftmassen bewegen sich bei Windstille aufgrund 
der Topografie und Bebauung nach Westen und Südwesten und dienen daher nicht der Be-
lüftung der Kernstadt. 

 

3.4. Schutzgut Wasser 

Grundwasser 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb der weiteren Schutzzone III des 
Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Pfungstadt. 

Die Grundwasserergiebigkeit der sandigen Kolluvien des Plangebietes ist groß bis sehr groß 
mit einer mittleren Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers. Grundwasserschäden 
sind nicht bekannt. 

Oberflächengewässer 
Im Plangebiet befinden sich keine natürlichen oder künstlichen Oberflächengewässer. Es 
grenzt im Norden an einen Weg, der das Gebiet vom Ufersaum des Sandbaches trennt. Der 
Sandbach ist nach dem Umweltatlas Hessen 2004 als vollständig verändertes Gewässer 
anzusprechen. Der ökologische Zustand wird dort als „mäßig“ bewertet. Der Bach, der urs-
prünglich zur Entwässerung angelegt wurde, befindet sich hier in einem tief in das Gelände 
eingeschnittenen, mit Wasserbausteinen und Wasserbaupflaster befestigten Bachbett, wel-
ches als Trapezprofil hergestellt wurde. Der Bebauungsplan überplant in Teilen den Uferbe-
reich nach HWG des Sandbachs. 

 

3.5. Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vie lfalt 

Naturnahe Flächen sind von der Planung nur im Bereich der vorhandenen Baumhecke im 
Norden und Osten des Flurstücks 75/2 betroffen. In Bezug zum Schutzgut Tiere und Pflan-
zen / biologische Vielfalt ist das Plangebiet zweigeteilt zu betrachten.  

Der Bebauungsplan umfasst östlich der Klingsackerstraße ein als ehemaliges Gärtnereige-
lände bezeichnetes Flurstück. Neben Wohngebäuden an der Klingsackerstraße und versie-
gelten Flächen sowie den gebäudenahen Gärten finden sich Erdwälle, Sandaufschüttungen 
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und Lagerplätze, die durch häufiges Befahren und Umlagern kurzlebige Ruderalfluren auf-
weisen. Innerhalb des Betriebsgeländes steht eine recht große Zahl an Koniferen (v.a. Picea, 
Taxus, Pinus, Pseudotsuga) während sich am nördlichen und östlichen Rand des Grund-
stücks eine dichte Reihe heimischer Laubgehölze (v.a. Betulus, Carpinus, Prunus, Quercus) 
befindet. Entlang des Oberbodenwalls im Südosten des Geländes finden sich zudem heimi-
sche, standortgerechte Sträucher (v.a. Rubus, Crataegus, Viburnum). 

Westlich der Klingsackerstraße befindet sich eine intensiv genutzte Ackerfläche, die keine 
weiteren Strukturen aufweist. 

Zum Entwurf des Bebauungsplans wurde vom Büro für Umweltplanung eine ornithologische 
Untersuchung und eine Untersuchung auf ein Vorkommen der Zauneidechse durchgeführt. 
Sie kommt zu folgendem Ergebnis (Vergleiche Anlage zum Bebauungsplan: Büro für Um-
weltplanung. Gutachterliche Aussagen zur Gebietsfauna und Artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag. Seite 13.).:  

-  „ Das angetroffene Vogelartenspektrum ist typisch für die im Untersuchungsraum an-
getroffenen Standortverhältnisse und  weist seltene, streng geschützte oder gefähr-
dete Arten (Arten mit gesteigerter Empfindlichkeit) auf. 

-  Als gefährdete Brutvogelarten (Rote-Liste Arten) im direkten Plangebiet waren nur 
Haussperling und Girlitz (Passer domesticus, Serinus serinus) nachweisbar. 

-  Im Plangebiet waren keine Reptilienarten festzustellen.“ 

In Bezug auf die Vegetation besitzt das Plangebiet westlich der Klingsackerstraße nur gerin-
ge, aber östlich der Straße mittlere, in Teilbereichen auch hohe Bedeutung. Mit der Lage des 
Plangebietes am Waldrand ist seine Bedeutung für Tierarten hoch, da es die Übergangszone 
von der besiedelten Fläche bzw. vom Acker zum Wald bildet. Zudem bilden die vielfältigen 
Strukturen auf dem Flurstück 75/2 Lebensräume für verschiedene Arten. Die biologische 
Vielfalt innerhalb des Plangebietes wird somit als hoch eingeschätzt. 

Wegen des relativ hohen Artenreichtums sowie den vielfältigen Grenzstrukturen und Wan-
dermöglichkeiten der Arten wird auch eine hohe genetische Diversität erwartet.  

 

3.6. Schutzgut Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Alle bisher genannten Umweltfaktoren sind mittelbare oder unmittelbare Lebensgrundlage 
des Menschen.  

Das Plangebiet liegt am Ortsrand von Pfungstadt und damit innerhalb des Naherholungs-
raums. Der westliche Bereich ist Teil der landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft. Ne-
ben den Gebäuden kommen, mit Ausnahme der Feldflur an sich, keine nennenswerten 
Sach- oder Kulturgüter vor. 

Die im Landwirtschaftlichen Fachplan Südhessen beschriebene Feldflurfunktion ist für die in 
diesem Teil der Pfungstädter Gemarkung gelegenen Felder sehr hoch (Regierungspräsidium 
Darmstadt: Landwirtschaftlicher Fachplan Südhessen (LFS), Ergebniskarte). Die Feldflur-
funktion beschreibt die Bedeutung der Fläche für das Gemeinwohl unter den Gesichtspunk-
ten Ernährung (landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion), Einkommen (für 
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landwirtschaftliche Betriebe), Arbeitsplatz (in landwirtschaftlichen Betrieben), Erholung sowie 
Schutz der biotischen und abiotischen natürlichen Umweltfaktoren. Die Ackerfläche des Flur-
stücks 19 (Flur 5) befindet sich durch Gärten von den weiter westlich gelegenen Flächen iso-
liert. 

 

3.7. Schutzgut Landschaft 

Die Fläche des Bebauungsplans befindet sich auf einem schmalen Streifen zwischen Sied-
lungs- und Waldrand. Der am Waldrand fließende Sandbach wirkt aufgrund seines tiefen 
Gewässerbettes nicht Landschaftsbildprägend. Das Plangebiet besitzt keine Fernwirkung. 
Durch den bereits jetzt nah an den Wald herangerückten Siedlungsrand und den Garten im 
Westen der Ackerfläche wird das gesamte Plangebiet als Teil des Siedlungsraums wahrge-
nommen. 

 

3.8. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die direkten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern wurden bereits schutzgutbezo-
gen dargestellt. Eine darüber hinausgehende Betrachtung wird für nicht erforderlich gehal-
ten. 

 

4. Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei N ull-
Variante 

Ob das Nishikigoi-Zentrums ohne die durch den Bebauungsplan gesicherte Möglichkeit zur 
Errichtung von umbauten Fischbecken gärtnerische Kultivierungsflächen an diesem Standort 
verbleiben würde, ist unwahrscheinlich. Eine dann wahrscheinliche Weiternutzung der Ge-
bäude zu Wohnzwecken und zumindest eines Teils der Flächen als Hausgärten würde, mit 
Ausnahme der verringerten Bodenversiegelung durch die Anlage der Teiche, keine wesentli-
chen Veränderungen für Natur und Landschaft bedeuten. Gleiches gilt für die östlich der 
Klingsackerstraße gelegene Ackerfläche, die mit großer Wahrscheinlichkeit weiterhin für den 
konventionellen Ackerbau genutzt werden würde. 

Die Entwicklung des Umweltzustandes wird folglich bei Null-Variante als unverändert prog-
nostiziert. 

 

5. Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei P lanungs-
durchführung 

Die vorliegende Bauleitplanung erlaubt die Bebauung von Ackerflächen mit Wohnhäusern 
und die Anlage von Hausgärten im westlichen Plangeltungsbereich. Im östlichen Teil werden 
die vorhandenen Wohngebäude gesichert. Zudem wird hier die Errichtung von umbauten 
Fischteichen und die Nutzung der Freifläche zur Anlage von Hausgärten und zur Kultivierung 
von Pflanzen ermöglicht. 
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Im Folgenden werden die Umweltauswirkungen schutzgutbezogen dargestellt. 

 

5.1 Schutzgut Boden 

Mit vorliegender Planung wird die Neuversiegelung von Boden zur Errichtung von Wohnhäu-
sern und umbauten Fischteichen bzw. Gewächshäusern ermöglicht. Diese Flächen werden 
dem Naturhaushalt dauerhaft entzogen. 

 

5.2 Schutzgut Klima und Luft 

Die Planung hat keine Auswirkungen auf das Klima der besiedelten Ortslage von Pfungstadt, 
da das Plangebiet außerhalb von Frisch- oder Kaltluftschneisen liegt. 

 

5.3 Schutzgut Wasser 

Grundwasser 
Ziele des Gewässerschutzes sind die Aufrechterhaltung der natürlichen Grundwasserspende 
und die Verhinderung des Eintrags wasserbelastender Stoffe in das Grundwasser. Diesen 
Zielen trägt der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen (Textliche Festsetzungen Ziffern C 
1.1 und C 1.2) zur Versickerung des Niederschlagswassers nach § 42 (3) HWG Rechnung. 

Oberflächengewässer 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst an seinem Nordrand einen 5 m 
breiten Streifen vom Uferbereich des Sandbachs nach HWG. Hier sieht die Planung im Os-
ten den Erhalt der vorhandenen Baumhecke und im Westen die Neuanlage einer naturnahen 
Strauchhecke vor. Diese Festsetzungen unterstützen die ökologische Funktionen des Ufer-
bereichs wie 

·  Verhinderung/Verringerung von Stoffeinträgen über den Boden in das Gewässer, 

·  für wandernde Tiere wichtige Strukturierung der Uferbereiche, 

·  Lebensräume und Teillebensräume für Tiere und Pflanzen 

und beeinträchtigen nicht den Wasserabfluss des Bachs.  

 

5.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Viel falt 

Mit den textlichen Festsetzungen (Ziffern A. 7.1 bis A 7.4) wird die Strukturierung der Grund-
stücksfreiflächen bzw. Hausgärten festgesetzt und damit der im Grenzbereich von Siedlung 
zu Wald liegende Lebensraum für viele Tierarten erhalten. 

Auf dem Flurstück 75/2 sind die vorhandene Baumhecke sowie die Einzelbäume zum Erhalt 
festgesetzt. Die vorgesehene Anlage von Teichen und Steinschüttungen oder Trocken-
mauern auf dem Flurstück 75/2 erhöht das Angebot an Verstecken und Nahrung für Kleintie-
re wie z.B heimische Amphibien und Insekten sowie für wärmeliebende Tiere, wie z.B. 
Reptilien. 
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Im westlichen Teil des Geltungsbereichs (Flurstück 19) wandelt sich der Lebensraum vom 
Acker am Siedlungsrand zum Siedlungsbiotop. Dies führt zu einer Artenverschiebung im 
Plangebiet. Die im Vergleich zur Innenstadt geringere Dichte der Bebauung sowie die ver-
schiedenen, der Strukturierung der Gärten dienenden Festsetzungen wie Pflanzungen hei-
mischer Laubbäume und Fassadenbegrünung sind insbesondere für Insekten, Spinnentiere 
und Vögel von hoher Wertigkeit.  

Die Anlage einer artenreichen, naturnahen Strauchhecke am Siedlungsrand und im Uferbe-
reich des Sandbachs gelegen bietet vielfältige Verstecke, Nist- und Ruheplätze aber auch 
Nahrung für standorttreue und durchziehende Tiere. 

Die hohe genetische Diversität des Plangebiets bleibt mit vorliegender Planung erhalten. 

Die gutachterlichen Aussagen zur Gebietsfauna und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag des 
Büros für Umweltplanung (Vergleiche Anlage zum Bebauungsplan: Seite 13.) beurteilt den 
Eingriff wie folgt:  

-  „Durch das Vorhaben entstehen nach derzeitiger Einschätzung direkte Verluste po-
tenzieller Reproduktionshabitate von Arten der ornithologischen Offenlandgesell-
schaft und der gehölzgebundenen Avifauna; diese Habitatverluste führen dabei 
jedoch nicht zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der lokalen 
Vorkommen.  

-  Durch das Vorhaben entstehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen 
und nachhaltigen Beeinträchtigungswirkungen auf gefährdete und streng geschützte 
Vogelarten oder Arten die im Anhang I der VS-RL geführt werden.“ 

 

5.5 Schutzgut Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Sämtliche bereits genannten abiotischen und biotischen Umweltfaktoren bilden die Lebens-
grundlage des Menschen. Zusätzlich ist es Ziel des Umweltschutzes die Gesundheit des 
Menschen zu schützen. Deshalb wurden insbesondere Lärm-, Geruchs- und Staubemmis-
sionen sowie die Entstehung von Abfällen und Abwässern und die Nutzung regenerativer 
Energien geprüft.  

Lärm 
Der Betrieb der Fischteiche und der kleinen Baumschule verursachen keine Lärmbelästigun-
gen.  

Staub 
Das Freigelände wird gärtnerisch angelegt. Das Entstehen von Stäuben wird dadurch ver-
mieden. 

Gerüche 
Verursacher störender Gerüche sind zu erkennen. Die Becken zur Haltung der Koikarpfen 
befinden sich in Glashäusern. Das Wasser der Becken wird in einer Kreislaufanlage aufbe-
reitet, welche sich innerhalb der Gebäude befindet und keinerlei störender Gerüche an die 
Umgebung abgibt. 
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Abfälle 
Im Rahmen des Neubaus von Wohngebäuden entsteht durch deren Nutzung Abfall und Ab-
wasser in durchschnittlicher Menge. 

Abwässer 
Im Rahmen des Neubaus von Wohngebäuden entsteht durch deren Nutzung Abfall und Ab-
wasser in durchschnittlicher Menge. Die Bewirtschaftung der Fischteiche verursacht keine 
zusätzlichen Abwässer, da das Teichwasser mit einer Kreislaufanlage aufbereitet und wie-
derverwendet wird. 

Regenerative Energien 
Die Nutzung regenerativer Energien ist nicht vorgesehen. 

 

5.6 Schutzgut Landschaft 

Mit vorliegender Planung rückt der Siedlungsrand westlich der Klingsackerstraße bis an den 
Sandbach und Waldrand. Die hier derzeit vorhandene Ackerfläche besitzt keine Funktion für 
den bestehenden Siedlungsrand. Stattdessen werden bereits vor Realisierung der Planung 
sowohl der Waldrand als auch die Gärten als Siedlungsränder wahrgenommen. Das Plange-
biet besitzt zudem keine Fernwirkung. Die Planung verursacht folglich keine negativen Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild. 

 

5.7 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die direkten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern wurden bereits schutzgutbezo-
gen dargestellt. Es wird keine zusätzliche Störung oder Verbesserung der beschriebenen 
Wechselwirkungen erwartet. 

 

6. Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßna hmen 

Vermeidung: 

Eine Vermeidung des Eingriffs als solchem ist im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung 
nicht möglich. Die Vermeidung von Eingriffen in wichtige Habitatbestandteile wurde auf der 
Fläche des Flurstücks 75/2 durch textliche Festsetzungen im Bebauungsplan wie folgt er-
reicht. 

Festsetzung Vermeidung der Eingriffsfolgen durch 

A 8.1 

Die vorhandene Baumhecke ist auf den Flä-
chen mit Bindungen für Bepflanzungen und 

für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie von 

 

Erhalt von Baumindividuen und von Ganz- 
oder Teillebensräumen für verschiedene 
Tierarten. 
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Festsetzung Vermeidung der Eingriffsfolgen durch 

Gewässern im Bestand zu erhalten. Abgän-
ge sind gleichwertig zu ersetzen. 

A 8.2 

Im Teilbereich 1 sind die in der Bestandskar-

te dargestellten Bäume im Bestand zu erhal-
ten. Abgänge sind durch Bäume 

entsprechend der unter Ziffer A 7.3 genann-

ten Pflanzqualität und Artenwahl zu erset-
zen. 

 

Erhalt von Baumindividuen und von Ganz- 
oder Teillebensräumen für verschiedene 
Tierarten. 

 

Verringerung: 

Der Verringerung des Eingriffs dienen folgende Festsetzungen: 

Festsetzung Verringerung der Eingriffsfolgen durch 

Planzeichnung 

Festlegung von Baufenstern außerhalb des 
Uferbereichs des Sandbachs. 

Schutz des Uferbereichs vor Bebauung und 
Versiegelung. 

A 2.1 und A 2.2 

Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen auf 
11 m über der Höhe der anbaufähigen Ver-
kehrsfläche in Fahrbahnmitte. 

 

Schutz des Landschaftsbildes. 

A 6.1 

Zur Ortsrandeingrünung sind auf den Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-

ge und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft Strauchhecken aus heimi-

schen, standortgerechten Arten zu pflanzen. 

Die Strauchhecken sind als freiwachsende 
Hecken anzulegen. Die Pflege besteht aus-

schließlich aus regelmäßigem „auf den 

Stock setzen“, welches im zeitlichen Ab-

 

Schutz des Landschaftsbildes durch verzah-
nung des Ortsrandes mit der freien Land-
schaft. Strukturreichtum der Gärten und 
Schaffung von Lebensräumen für heimische 
Tiere und Pflanzen. 

Schutz des Uferbereichs des Sandbaches 
durch Vorbeugung von Bodenerosionen 
(Durchwurzelung der obersten Boden-
schicht) sowie Verhinderung von schädli-
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Festsetzung Verringerung der Eingriffsfolgen durch 

stand von 7 – 10 Jahren erfolgt. (…) Die He-
cke ist wie folgt anzulegen: Pflanzqualität: 

Sträucher, 2 x verschult, Höhe 100 – 150 

cm, ohne Ballen; Pflanzschema: dreireihige 
Hecke aus mind. 5 verschiedenen einheimi-

schen Arten; Pflanzverband: 1,5m x 1,5m 

chen Stoffeinträgen (z.B. Düngemittel) in 
den Sandbach. 

A 7.1 

Zur Förderung des Strukturreichtums sind 
auf dem Teilbereich 1 ein bis zwei Garten-

teiche anzulegen, die Lebensraumanforde-

rungen für heimische Amphibien und 
Insekten genügen. Die Teiche müssen dazu 

über eine Flachwasserzone von 20 bis 30 
cm und über eine tiefe Wasserzone von 

mindestens 100 cm verfügen. 

 

Schaffung von Lebensräumen für an Stillge-
wässer gebundene Arten. 

A 7.2 

Zur Förderung des Strukturreichtums sind 
auf dem Teilbereich 1 als Lebensraum für 

wärmeliebende Tiere, wie z.B. Reptilien, 

Steinschüttungen oder Trockenmauern in 
sonniger Lage und einem Mindestvolumen 

von insgesamt 3 m³ anzulegen. 

 

Schaffung von Lebensräumen für wärmelie-
bende Arten. 

A 7.3 

Zur Förderung des Strukturreichtums sind in 
den Gärten des Teilbereichs 2 als Lebens-
raum für Vögel und Insekten mindestens ein 
einheimischer Laubbaum je angefangene 
500m² Grundstücksfläche der Qualität 
Hochstamm, 3 x verschult, STU 14-16 zu 
pflanzen. Die Bäume sind zu erhalten, Ab-
gänge sind zu ersetzen.  

 

Schaffung und Aufwertung von Lebensräu-
men für Vögel, Insekten, Spinnentiere und 
Kleinsäuger.. 

A 7.4 

Zur Förderung des Strukturreichtums ist an 

 

Schaffung und Aufwertung von Lebensräu-
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Festsetzung Verringerung der Eingriffsfolgen durch 

10% der Außenwandfläche der Gebäude auf 
dem Teilbereich 2 als Lebensraum für Vögel 
und Insekten eine Fassadenbegrünung 
durch Pflanzung einheimischer, standortge-
rechter Kletter- oder Rankpflanzen vorzu-
nehmen. Entsprechende Kletter- oder 
Rankhilfen sind anzubringen. 

men für Vögel, Insekten und Spinnentiere. 

B 1.1 

Als Einfriedungen sind Hecken und breitma-

schige Zäune zulässig. Hecken sind aus-

schließlich aus einheimischen und 
standortgerechten Laubgehölzen herzustel-

len. 

Die Verwendung von Thuja-, Chamaecypa-
ris-Hecken sowie Nadelgehölzen ist nicht 

zulässig. Bei Zäunen ist ein Bodenabstand 
von 10 cm einzuhalten, um den ungestörten 

Wechsel von Kleintieren zu gewährleisten. 

 

Optische Einpassung der Grundstücke in die 
vorhandene Siedlung und damit Schutz des 
Landschaftsbildes. 

Ermöglichung von Tierwanderungen (insb. 
Kleinsäuger) in und über die Grundstücke. 

B 1.2 

Zäune sind nur bis zu einer Fertighöhe von 
2,00 m, gemessen über der Oberkante des 

anstehenden Geländes bzw. der anbaufähi-

gen Verkehrsfläche, zulässig. 

 

Optische Einpassung der Grundstücke in die 
vorhandene Siedlung und damit Schutz des 
Landschaftsbildes. 

 

C 1.1 

Anfallendes Niederschlagswasser ist nach 

Möglichkeit und bei geeigneten Untergrund-
verhältnissen, soweit dies aus wasserrechtli-

cher Sicht unbedenklich ist, nicht der 

örtlichen, öffentlichen Kanalisation zuzufüh-
ren, sondern z.B.: 

- auf wasserdurchlässig befestigten Flächen 

zu versickern; 

- in Zisternen zu sammeln und wiederzuver-

 

Erhalt der natürlichen Grundwasserneubil-
dungsrate und Schutz des Grundwassers 
vor schädlichen Stoffeinträgen. 
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Festsetzung Verringerung der Eingriffsfolgen durch 

werten (z.B. häusliche und betriebliche 
Brauchwassernutzung, Gartenbewässerung 

etc.); 

- dezentral zu sammeln und in dezentra-
le/zentrale Versickerungsflächen oder 

Teichanlagen innerhalb des Privatgrund-
stücks abzuleiten. Dabei sind Anlagen zur 

Versickerung von nicht schädlich verunrei-

nigtem Niederschlagswasser gemäß DWA-
Arbeitsblatt A 138 der Deutschen Vereini-

gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 

Abfall e.V. anzulegen. 

Erforderliche Erlaubnisse sind bei der Unte-

ren Wasserbehörde zu beantragen. 

D 3.2 

Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig 
zu sichern oder wiederherzustellen. Der Bo-

denschutzbehörde ist mitzuteilen, wenn Ma-
terialien von über 600 m³ auf oder in den 

Boden eingebracht werden. 

 

Schutz des Bodens vor schädlichen Stoffein-
trägen und vor Verdichtung. 

 

Ausgleich 

Die negativen Folgen für Natur und Landschaft, die durch die Planung entstehen können, 
müssen entsprechend den naturschutzrechtlichen Vorgaben durch Maßnahmen des Natur-
schutzes ausgeglichen werden. 

Die Ermittlung der Biotopwertdifferenz durch den mit vorliegender Bauleitplanung vorbereite-
ten Eingriff in Natur und Landschaft erfolgt in der Begründung zum Bebauungsplan nach der 
Kompensationsverordnung vom 01. September 2005. Insgesamt errechnet sich danach eine 
Biotopwertdifferenz von 10.777 Biotopwertpunkten. 

Der Ausgleich erfolgt vollständig über das Ökopunktekonto (§ 16 HENatG) der Gemeinde. 
Konkret werden für den Ausgleich Punkte der anerkannten Ausgleichsmaßnahme „Orchi-
deenpflege im Pfungstädter Stadtwald“ in Anspruch genommen. Die Maßnahme ist bereits 
dokumentiert und von der Unteren Naturschutzbehörde anerkannt worden. 
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7. Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 

Alternative Planungsmöglichkeiten wurden nicht näher untersucht, da es sich um die Umnut-
zung bereits bebauter Flächen (Flurstück 75/2) und die städtebauliche Arrondierung in Ge-
genlage handelt. 

 

8. Vorgehensweise bei der Durchführung der Umweltpr üfung 

Neben einer Begehungen im Frühjahr 2010 mit Biotoptypen- und Strukturkartierungen wurde 
die Betriebsleitung des Nishikigoi-Zentrums insbesondere zu Emmissionen im Zusammen-
hang mit den Fischteichen befragt. Zudem wurden insbesondere der Umweltatlas Hessen 
2004, Luftbilder, der Landschaftsplan und der Landwirtschaftliche Fachplan Südhessen als 
Grundlage der Bewertung herangezogen. Zusätzlich wurde aufgrund einer entsprechenden 
Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde aus der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den vom Büro für Umweltplanung ein artenschutzrechtliches Gutachten zur Vogelwelt und 
zum Vorkommen der Zauneidechse angefertigt.  

 

9. Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Umweltausw irkun-
gen (Monitoring) 

Die Stadt Pfungstadt ist für die Überwachung der Umweltauswirkungen verantwortlich. Das 
Monitoring zur Erfassung unvorhergesehener und langfristiger Umweltauswirkungen findet 
im Rahmen der Fortschreibungen des Flächennutzungsplans statt. Eine Überwachung in 
kürzeren Zeiträumen und unter speziellen Gesichtspunkten ist nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht notwendig.  

 

10. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Mit der vorliegenden 3. Änderung des Bebauungsplans und Ergänzung des Bebauungsplans 
„Beiderseits der Klingsackerstraße“ soll die an der Klingsackerstraße vorhandene Wohnbe-
bauung fortgeführt werden. Zudem soll auf dem Flurstück mit der Nr. 75/2 die Anlage von 
Schaugärten, die Nutzung als Baumschule sowie die Errichtung von Koiteichen in Gewächs-
hausähnlichen Gebäuden ermöglicht werden. 

Bestand 

Das Plangebiet liegt im Bereich der ebenen Flugsanddecken aus Pleistozän am Ostrand der 
Hessischen Rheinebene in einem niederschlagsarmen, klimatisch begünstigten Naturraum. 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Frisch- oder Kaltluftschneisen für die Belüftung der Kern-
stadt. Die natürliche Topografie ist im Bereich des Bebauungsplans eben.  

Das Vorhaben liegt innerhalb der weiteren Schutzzone III des Wasserschutzgebietes für das 
Wasserwerk Pfungstadt und im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplanes 
Hessisches Ried. Der Bebauungsplan überplant in Teilen den Uferbereich nach HWG des 
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Sandbachs, der hier als vollständig verändertes Gewässer mit mäßigem ökologischen Zu-
stand angesprochen wird. 

In Bezug zum Schutzgut Tiere und Pflanzen ist das Plangebiet zweigeteilt zu betrachten. Auf 
dem ehemaligen Gärtnereigelände befinden sich Strukturen wie Wohngebäuden, Gärten, 
Erdwälle, Sandaufschüttungen und Lagerplätze, kurzlebige Ruderalfluren, Koniferen und 
heimische Laubgehölze. Diese bilden vielfältige Lebensraumstrukturen, sodass die Artenviel-
falt hier recht hoch ist. Westlich der Klingsackerstraße befindet sich eine intensiv genutzte 
Ackerfläche, die keine weiteren Strukturen aufweist und somit eher von geringer Bedeutung 
für die Tier- und Pflanzenwelt ist. Wegen des relativ hohen Artenreichtums sowie der Lage 
am Waldrand und am Sandbach wird eine hohe genetische Diversität erwartet.  

Das Plangebiet liegt am Ortsrand von Pfungstadt und damit innerhalb des Naherholungs-
raums. Neben den vorhandenen Gebäuden kommen, mit Ausnahme der Feldflur an sich, 
keine nennenswerten Sach- oder Kulturgüter vor. Durch den bereits jetzt nah an den Wald 
herangerückten Siedlungsrand wird das gesamte Plangebiet als Teil des Siedlungsraums 
wahrgenommen. 

Prognose 

Sollte der Bebauungsplan nicht zur Rechtskraft gelangen, bliebe die derzeitige Nutzung der 
Flächen und der derzeitige Umweltzustand unverändert. 

Die Umsetzung der Bauleitplanung ermöglicht vor allem die Neuversiegelung von Boden zur 
Errichtung von Wohnhäusern und umbauten Fischteichen bzw. Gewächshäusern. Diese Flä-
chen werden dem Naturhaushalt dauerhaft entzogen. 

Mit den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans wird die Strukturierung der Grund-
stücksfreiflächen bzw. Hausgärten festgesetzt und damit der im Grenzbereich von Siedlung 
zu Wald liegende Lebensraum für viele Tierarten erhalten. Es werden insbesondere Lebens-
räume für Insekten, Spinnentiere, Vögel, Kleinsäuger, heimische Amphibien und für wärme-
liebende Tiere, wie z.B. Reptilien neu geschaffen oder erhalten. Die hohe genetische 
Diversität des Plangebiets bleibt mit vorliegender Planung ebenfalls erhalten. 

Es ist Ziel des Umweltschutzes die Gesundheit des Menschen zu schützen. Durch die Pla-
nung ist weder von erhöhten Lärm-, Geruchs- und Staubemmissionen auszugehen noch wird 
die Entstehung von Abfällen und Abwässern in überdurchschnittlicher Menge ermöglicht. Die 
Planung verursacht auch keine negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild und den 
Erholungswert der Landschaft. 

Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft 

Im Bebauungsplan sind vielfältige Maßnahmen enthalten, die den Eingriff in Natur und Land-
schaft vermeiden und verringern. Sie dienen vor allem dem Schutz von Tieren und Pflanzen, 
dem Boden- und Wasserschutz und dem Schutz des Landschaftsbildes. 

Die Ermittlung des Eingriffs in Natur und Landschaft erfolgt in der Begründung zum Be-
bauungsplan nach der Kompensationsverordnung vom 01. September 2005 des Landes 
Hessen. Insgesamt errechnet sich danach eine Biotopwertdifferenz von 10.777 Biotopwert-
punkten. Der Ausgleich erfolgt vollständig über das Ökopunktekonto (§ 16 HENatG) der Ge-
meinde. Konkret werden für den Ausgleich Punkte der anerkannten Ausgleichsmaßnahme 
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„Orchideenpflege im Pfungstädter Stadtwald“ in Anspruch genommen. Die Maßnahme ist 
bereits dokumentiert und von der Unteren Naturschutzbehörde anerkannt worden. 

Informationen zur Planung 

Alternative Planungsmöglichkeiten wurden nicht näher untersucht, da es sich um die Umnut-
zung bereits bebauter Flächen (Flurstück 75/2) und die städtebauliche Arrondierung in Ge-
genlage handelt. 

Für den Umweltbericht wurde im Frühjahr 2010 eine Biotoptypen- und Strukturkartierungen 
angefertigt. Weiterhin wurden Auskünfte der Betriebsleitung des Nishikigoi-Zentrums zu 
Emmissionen im Zusammenhang mit den Fischteichen und amtliche Fachpläne ausgewertet. 
Zusätzlich wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten zur Vogelwelt und zum Vorkommen 
der Zauneidechse angefertigt und ausgewertet. Das Ergebnis dieses Gutachtens besagt, 
dass die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nach derzeitigem Kenntnisstand bei Pla-
nungsdurchführung nicht eintreffen werden. Die Stadt Pfungstadt ist für die Überwachung 
der Umweltauswirkungen verantwortlich.  
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